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XIV. Gesetzgebungspedode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERlUM FÜR JUSTIZ 

'l006/3-Pr/77 

An den 

52.'" lAB 

1971 "'03'" 1 0 
zu S9SIJ 

Herrn Präsidenten des Nationalrats 

... '., . 

zu Zahl 995/J-NR/77 

Parlament 
1010 vI i e n 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum 
Nationalrat DroHauser und Genossen, betreffend die Vor
gänge in der Staatsanwaltschaft \'lien (995/J), beantworte 
ich wie folgt: 

_ Zu 1: 
Der Bericht des Oberstaatsanwaltes in Wien als 

Disziplinaranwalt vom 17 0 1.1977, dem eine Ausfertigung 
des Beseh lusses des Oberlandesgerichtes 'rdien als Diszi
plinargericht für Richter vom 23.12.1976, beigeschlossen 
"lar, ist am. 180101977 in der Ver"la1 tungs- und Personal
sektion des Bundesministeriums für Justiz eingelangt. 

Der Bericht ist am 25.1~1977 dem Präsidium des 
Btmdesministeriums für Justiz zu der dann durch mich er
folgten Kenntnisnalune vorgelegt ",orden. 

Zu 2: Auf Grund des Berichtes des Oberstaatsan-_. - -

waltes als Disziplinaranwalt vom 17.1.1977, der. diesen 
Bericht behandelnden Referatsausführu!6~der.zuständigen 
Abteilung des Bundesministeriums für Justiz und der vom 
Lei ter der Verwal tungs- u.."l1d Personalsektion des Bundes
ministeriums .für Justiz genehmigten Erledigung bestand 
weder zum damaligen Zeitpunkt noch besteht jet~ein 
Grund, "lei tere in denitlirku.."l1gsbereich des Bundesministe
riums für Justiz fallende Maßnahmen zu veranlassen. 
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Zu 3 und 4~ Der Oberstaatsan1rJalt in Wien als 
Disziplinaranwalt hatte bereits mit Genehmigung 
des BMJ am 50701976 gegenüber dem Oberlandesgericht 
Wien als Disziplinargericht für Richter die Erklärung 
abgegeben, daß zur Einleitung einer Disziplinarunter
suchung bzw zur Verhängung einer Ordnungsstrafe gegen 
Oberland~sgerichtsrat Dr.Eckbrecht kein Grund gefunden 

, . werde.. D~her entspricht der Beschluß des Disziplinar-
. gerichtes im Ergebnis dem vom Bundesminis·terium für 
Justiz genehmigten Antrag des Disziplinaranwalts. 
In der gleichen Erklärung wurde.vom Disziplinaran
walt überdies daraufhingevriesen, daß "bei objektiver 
Prüfung des Sachverhaltes von recnts\vidrigen, dem 
'pflichtgemäßen Ermessen widersprechenden Weisungen 
des Behördenleiters DreMüller nicht gesprochen werden 
~ann". Demnach haben auch nach Vorliegen des Beschlus
ses des Oberlandesgerichtes 1!!ien als Disziplin~rgericht 
für Richter weder der'Oberstaatsan"Jalt in Wien noch 
die damit befaßten Stellen des Bundesministeriums für 
Justiz einen Anlaß für eine dienstaufsichtsbehördliche 
Maßnahme gefunden 0 Ich bin der übereinstimmenden Auf
fassung aller befaßten Justizorgane beigetreten • 

. q . März 1977 . 

'. Der Bundesminister: . 

..... ' 

.. ~ 
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